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Die Ausgangssituation in Deutschland
Ammoniakemissionen nach Verursacher
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Such den Fehler



links Okt 2018 – rechts 26.02.2019 – Bild aufgenommen 12.03.2019



Auf Grünland 26.02.2019



27.02.2019



So geht’s dann nicht mehr weiter



Anwendungfehler oder einfach die Folgen?

Ackerland 26.02.2019 Grünland 15.02.2019



Der Tag nach der Ausbringung – 18m³ Fass



Moderne Ausbringtechnik und Ihre 
Verteilgenauigkeit



Verteilgenauigkeit

Bei einem Fliegel Skate wurde auf einer 
Mistplatte mit ebenem Untergrund die 
Verteilgenauigkeit mit Gülle getestet.  An 7 
Messpunkten wurde die Gülle in Eimer 
aufgefangen. 

Zwischen den einzelnen Teilbreiten waren 
Ausbringunterschiede von 30% die Regel. Am 
rechten äußersten Schlauchabgänge zwischen 
50 und 60% gegenüber Mitte und links.



Schleppschuh im Getreide (Feb 2019)

Breitverteiler im Getreide (Feb 2019)



• Futterverschmutzung vorprogrammiert?





Güllebänder im Aufwuchs 



Bodennahe Ausbringung erhöht signifikant die 
Lachgasemission und ist daher nicht besser als der Prallteller

Treibhausgasemission in CO2-Äquivalenten unterschiedlicher Ausbringverfahren 
Prof. Wulf et al. 2002 Dr. Peter Hamel
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Ergebnis 73 983 2 24 1 21 34 4 32 1 5 11 1 1 1

Teilnehmer der Umfrage
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Verteilung nach Ausbringgülle
Mehrfachauswahl war möglich
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teure Ausbringungstechnik

Futterverschmutzung

geringere Futteraufnahme

sauberes / schmackhaftes Futter

Verschleiß / Verstopfung Gülleschläuche

Bestandsveränderung Grünland

Bestandsveränderung Ackerbau

Querverteilung am Hang

Stimmen der Aussage zu:
Mehrfachauswahl war durch Kästchenauswahl möglich
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1126 (94,3 %)

35 (2,9 %)

33 (2,8 %)



1194 (983 aus Bayern)

Bauern haben sich in 2,5 Wochen zu Wort gemeldet

•94,3 % sagen „JA“ zum Schwenkverteiler

oder anders gesagt

•2,9 % sagen „Das ist der richtige Weg“



Weiteres Vorgehen

• standardisierte Messtechnik erforderlich
(wird erarbeitet bis ca. Mitte März 2019)

• Messergebnisse müssen bundesweit vergleichbar 
und reproduzierbar sein

• Wenn die Ergebnisse Ihrer Gülle den Standardwert der Rohgülle um 
mindestens 50 % unterschreiten dann 
 Antrag stellen nach §6 Abs.3 „Ausnahmegenehmigung“

• Antragstellung an zuständige Bezirksregierung (In Hessen = Kassel)

• Bei hoher Antragsflut ist Bezirksregierung in der Pflicht zu antworten.

Dr. Peter Hamel



Vorrichtung zur Ammoniakmessung in Gülle

Dr. Peter Hamel

Wir arbeiten daran, dass 
Emissionen von 
behandelter Gülle in ganz 
Deutschland unter 
gleichen, standardisierten 
Bedingungen 
kostengünstig gemessen 
werden können.

Muss standardisiert sein



Das waren unsere 
ersten Messungen

Rohgülle im Vergleich zur 
behandelten Gülle:

Ammoniakreduktion von 80%





Wir brauchen einen bayerischen Weg

Art. 153:  1 Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe 
in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie sind in 
der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung 
und Aufsaugung zu schützen.  2 Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre 
wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung 
durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu sichern, vom Staat zu 
unterstützen.  3 Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus nichtselbständiger 
Arbeit zu selbständigen Existenzen ist zu fördern. 


